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Erwägungen

E. 1
Prozessgeschichte

E. 1.1
Die erstinstanzliche Kostenfestsetzung (Disp.-Ziff. 6) sowie die Entschädi- gung der
unentgeltlichen Vertretung der Privatklägerschaft (Disp.-Ziff. 7) sind zu bestätigen.

E. 1.2
Da der Beschuldigte mit seinen strafbaren Handlungen die Einleitung und Durchführung
des Strafverfahrens adäquat kausal verursacht hat, sind die gesam- ten Kosten des
Vorverfahrens (Fr. 2'006.60) dem Beschuldigten aufzuerlegen.

E. 1.3
Vor dem Hintergrund, dass der Beschuldigte vom Hauptvorwurf freizuspre- chen ist und
stattdessen ein Schuldspruch wegen einer Übertretung zu ergehen hat, rechtfertigt es sich,
die Kosten des erstinstanzlichen Gerichtsverfahrens (Fr. 3'000.–) dem Beschuldigten im
Umfang von 1/6 aufzuerlegen und im Übrigen auf die Gerichtskasse zu nehmen.

E. 1.4
Analoges gilt für die Frage der Parteientschädigung, zumal der Beschuldig- te bis zum 5.
Oktober 2015 erbeten verteidigt war. Für das Vorverfahren ist aus den zuvor genannten
Gründen keine Parteientschädigung auszurichten, hingegen für das vorinstanzliche
Verfahren ab Anklageerhebung am 12. August 2014 (Urk. 41), wobei diese – wiederum
aufgrund des noch verbleibenden Schuld- spruchs – um 1/6 zu reduzieren ist. Dem
Beschuldigten ist somit für das erstin- stanzliche Gerichtsverfahren eine reduzierte
Prozessentschädigung für anwalt- liche Verteidigung von Fr. 3'835.– aus der Gerichtskasse
auszurichten (5/6 der

- 40 - angefallenen Anwaltskosten in der Höhe von Fr. 4'600.– [vgl. Urk. 54] für die Zeit
vom 12.08.2014 [Anklageerhebung] bis zum 05.10.2015 [Einsetzung der amtli- chen
Verteidigung]). 2. Kosten- und Entschädigungsfolgen im Berufungsverfahren Im
Berufungsverfahren werden die Kosten nach Obsiegen und Unterliegen aufer- legt (Art.
428 Abs. 1 StPO). Der Beschuldigte obsiegt weitestgehend, da er vom Hauptvorwurf der
Ausnützung der Notlage freizusprechen ist. Es rechtfertigt sich folglich, entsprechend der
Kostenverteilung im vorinstanzlichen Verfahren, die Kosten des Berufungsverfahrens, mit
Ausnahme der Kosten der amtlichen Verteidigung und der unentgeltlichen Vertretung der
Privatklägerschaft, dem Be- schuldigten im Umfang von 1/6 aufzuerlegen und im Übrigen
auf die Gerichts- kasse zu nehmen. Die Kosten der amtlichen Verteidigung und der
unentgeltlichen Vertretung der Privatklägerschaft sind im Umfang von 1/6 einstweilen und
im Um- fang von 5/6 definitiv auf die Gerichtskasse zu nehmen. Die Rückzahlungspflicht



des Beschuldigten bleibt im Umfang von 1/6 vorbehalten. Es wird erkannt: 1. Der
Beschuldigte A._____ wird freigesprochen vom Vorwurf der Ausnützung der Notlage im
Sinne von Art. 193 Abs. 1 StGB. 2. Der Beschuldigte ist schuldig der sexuellen Belästigung
im Sinne von Art. 198 al. 2 StGB. 3. Der Beschuldigte wird bestraft mit einer Busse von Fr.
1'000.– (wovon Fr. 100.– als durch einen Tag Haft geleistet gelten). 4. Die Busse ist zu
bezahlen. Bezahlt der Beschuldigte die Busse schuldhaft nicht, so tritt an deren Stelle eine
Ersatzfreiheitsstrafe von 9 Tagen. 5. Das Genugtuungsbegehren der Privatklägerin B._____
wird abgewiesen.
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der unentgeltlichen Vertretung der Privatklägerschaft (Disp.-Ziff. 7) werden bestätigt. 7.
Die Kosten des Vorverfahrens (Fr. 2'006.60) werden dem Beschuldigten auferlegt. 8. Die
Kosten des erstinstanzlichen Gerichtsverfahrens (Fr. 3'000.–) werden dem Beschuldigten
im Umfang von 1/6 auferlegt und im Umfang von 5/6 auf die Gerichtskasse genommen.

E. 1.5
Mit Beschluss vom 27. Oktober 2015 wurde der Staatsanwaltschaft bis zum Dienstag 3.
November 2015, 12.00 Uhr (Faxzustellung) Gelegenheit gege- ben, die Anklage dergestalt
zu ändern, dass die objektiven und die subjektiven Tatbestandselemente der (versuchten)
Ausnützung einer Notlage umschrieben sind (Näheres dazu unten; Urk. 97).

E. 1.6
Nach durchgeführter Berufungsverhandlung vom 5. November 2015 (Prot. II S. 10 ff.:
Einvernahme des Beschuldigten und Parteivorträge) wurde mit Beschluss vom 6.
November 2015 angeordnet, dass die Privatklägerin B._____ im Rahmen der
Berufungsverhandlung (Fortsetzung) als Auskunftsperson (Art. 178 lit. a und Art. 180 Abs.
2 StPO) einvernommen wird (Urk. 109; dazu so- gleich). Nachdem die Privatklägerin
krankheitsbedingt (Urk. 118 und 120) am 16. Dezember 2015 nicht zur Fortsetzung der
Berufungsverhandlung erschienen ist (Prot. II S. 19), fand die Fortsetzung der
Berufungsverhandlung am 11. Mai 2016 statt, in deren Rahmen die Privatklägerin
einvernommen wurde sowie die diesbezüglichen Stellungnahmen der Parteien und deren
abschliessende Antrag- stellungen und Begründungen entgegengenommen wurden (Prot. II
S. 21 ff.). 2. Umfang der Berufung Wie erwähnt, richtet sich die Berufung des
Beschuldigten gegen die Dispositiv- ziffern 1-6 sowie 8 (Urk. 68). Wenngleich
Dispositivziffer 7 nicht angefochten ist, hat das vorinstanzliche Urteil als Ganzes als
angefochten zu gelten, zumal der

- 6 - Beschuldigte einen vollumfänglichen Freispruch, mit den entsprechenden Konse-
quenzen hinsichtlich Sanktion, Zivilforderung sowie der Kosten- und Entschädi-
gungsfolgen verlangt (vgl. Prot. II S. 13). II. Prozessuales 1. Unmittelbarkeitsprinzip

E. 5
Zwischenfazit Insgesamt bestehen mit Blick auf die Erstbelastung weder Anhaltspunkte für
sug- gestive Einflüsse noch für Falschanschuldigungsmotive.

E. 6
Aussagetüchtigkeit der Privatklägerin Die Privatklägerin ist in ihrer kognitiven
Wahrnehmung eingeschränkt und bezieht eine 100%-IV Rente. Den Akten liegt
diesbezüglich ein Auszug aus einem Gut- achten der J._____ (Ambulatorium K._____) aus
dem Jahre 2008 bei (Urk. 25). Aus dem vorliegenden Gutachtensauszug ergibt sich



Folgendes: Gemäss einer neurophysiologischen Testung weist die Privatklägerin einen IQ-
Wert von 59 auf, was einer sehr niedrigen Intelligenz entspricht. In der Alters- gruppe der
Privatklägerin schneiden nur 0.3 Prozent mit niedrigeren Ergebnissen ab. Auch die Prüfung
des Arbeitsgedächtnisses ergab ein sehr niedriges Ergeb- nis. Ihre Defizite betreffen sowohl
den verbalen Bereich als auch den Handlungs- bereich (Urk. 25 S. 1). Als Diagnose hält das
Gutachten fest (Urk. 25 letzte Seite): Leichte Intelligenzminderung mit geringfügiger
Verhaltensstörung (F70.0) unbe- kannter Ätiologie sowie Probleme in Verbindung mit der
sozialen Umgebung (ICD10Z60). Präzisierend führt das Gutachten weiter Folgendes an:
Eine leichte Intelligenzminderung im Sinne der Internationalen Klassifikation der
Psychischen Störungen (ICD 10) ist keinesfalls als eine leichte oder unwesentliche
Problematik zu verstehen. Sie entspricht einem Intelligenzquotienten zwischen 50 und 69
und weist mitunter konsekutive Probleme im Bereich der Schul- und Berufsausbildung
sowie im emotionalen und sozialen Bereich auf. Im Lichte der vorliegenden Einvernahmen
(Urk. 7 und 11) bestehen keine Anhaltspunkte dafür, dass sich die kognitive
Beeinträchtigung der Privatklägerin soweit auswirkt, dass ihre Aussagetüchtigkeit in Frage
stünde. Im Rahmen der

- 14 - Würdigung ihrer Aussagen gilt es jedoch die dargelegte kognitive Beeinträchti- gung
zu berücksichtigen. Dies gilt insbesondere auch mit Blick auf die gedächt- nisspezifische
Beeinträchtigung.

E. 7
Analyse der Einvernahmen der Privatklägerin mit Bezug auf das Kernge- schehen im
engeren Sinne (d.h. rein sexualbezogene Handlungen)

E. 7.1
Ersteinvernahme der Privatklägerin Die Privatklägerin wurde erstmals am 22. Februar
2013, mithin also einen Monat nach dem Vorfall, erstmals von Strafverfolgungsbehörden
befragt.

E. 7.1.1
Nachdem sie aufgefordert wurde, den Vorfall frei zu schildern, äusserte sich die
Privatklägerin zum Kerngeschehen zunächst wie folgt (Urk. 7 Ziff. 12 S. 3 oben):

E. 7.1.1.1
Der Beschuldigte sei ihr in den Putzraum gefolgt, da er ihr Putzmittel ha- be zeigen wollen;
er habe die Türe zugemacht. Später habe er sie sogar mit dem Schlüssel zugemacht [kursiv
hinzugefügt; dazu unten]. Er habe sie dann küssen und ihr an die Brüste fassen wollen. Sie
habe sich gewehrt, sei dann aus dem Raum gegangen und habe weitergearbeitet.

E. 7.1.1.2
Sie sei dann in einen anderen Raum im Untergeschoss gegangen, wo die Bodenmaschinen
deponiert gewesen seien. Dorthin sei er ihr auch gefolgt. Er ha- be die Tür zugemacht und
auch wieder versucht, sie zu küssen und zu berühren („anzulangen“). Er habe sogar
versucht, ihr die Hose zu öffnen, um sie „unten an- zulangen“. Er selber habe seine Hose
geöffnet. Sie habe ihm gesagt, dass sie das nicht wolle, worauf er seine Hose wieder
zumachte, den Raum verliess und ihr sagte, sie dürfe es niemandem sagen.

E. 7.1.1.3



Die Privatklägerin spricht nach dem Gesagten spontan von zwei Vorfäl- len, einem im
oberen und einem im unteren Putzraum: Im oberen Putztraum sei es zu einem Kussversuch
gekommen sowie zu einem Brustberührungsversuch; sie habe sich hiergegen gewehrt.

- 15 - Im unteren Putzraum sei es ebenfalls wieder zu den vorgenannten beiden Hand-
lungen gekommen; zusätzlich habe der Beschuldigte auch noch versucht, ihr die Hose zu
öffnen sowie sich selber die Hose geöffnet. Auffällig erscheint der einleitend erwähnte und
vorstehend kursiv markierte Satz (später habe er die Tür sogar mit dem Schlüssel
zugemacht). Bei isolierter Be- trachtungsweise könnte man meinen, dass sie damit – im
Rahmen der Schilde- rung des ersten Vorfalls – punktuell spontan den zweiten Vorfall im
Unter- geschoss vergleichend erwähnt. Bei der darauf folgenden Schilderung dieses zweiten
Vorfalls erwähnt sie aber nur, er habe die Tür „ebenfalls“ zugemacht (womit die
Gleichartigkeit mit dem ersten Vorfall betont wird und nicht ein auf- fälliger Unterschied,
d.h. dass er die Tür dieses Mal sogar mit dem Schlüssel ge- schlossen habe; mehr zu dieser
Problematik sogleich unten).

E. 7.1.2
Im weiteren Verlauf der Ersteinvernahme wurde die Privatklägerin noch- mals um eine
detaillierte Schilderung gebeten (Urk. 7 Ziff. 20), der sie wie folgt nachkam:

E. 7.1.2.1
Im oberen Putzraum habe der Beschuldigte die Türe geschlossen (wobei die Privatklägerin
aussagte, auch nicht mehr ganz sicher zu sein, ob die Türe nicht von allein schliesse). Er sei
näher gekommen und habe versucht, sie auf den Mund zu küssen, was aber nicht gelungen
sei, da sie ihn weggestossen ha- be. Daraufhin habe sie den Raum verlassen und
weitergearbeitet. Später habe sie noch einmal in den besagten Putzraum gehen müssen, weil
sie etwas ver- gessen habe. Der Beschuldigte habe dies gesehen und sei
hinterhergekommen. Daraufhin habe er die Türe mit dem Schlüssel abgeschlossen und den
Schlüssel stecken lassen. Dann sei er vor ihr gestanden und habe mit beiden Händen ihre
Brüste berührt. Sie habe ihn wieder weggestossen und ihm gesagt, dass sie das nicht wolle.
Sie habe die Tür aufgeschlossen und den Putzraum verlassen. Auf die Frage, ob er sie auch
wieder versucht habe zu küssen, bejahte die Privat- klägerin dies (Urk. 7 Ziff. 24).

E. 7.1.2.2
Bei der zweiten freien Schilderung der oberen Vorgänge fällt auf, dass die Privatklägerin –
im Gegensatz zur ersten freien Schilderung – nun auf einmal statt

- 16 - von einem von zwei Vorfällen im oberen Putzraum spricht. Auf Frage präzisiert sie,
dass zwischen diesen beiden Vorfällen ca. 15 Minuten gelegen hätten (Urk. 7 Ziff. 26). Der
in der ersten freien Schilderung erstgenannte Vorfall deckt sich da- bei mit dem
erstgenannten Vorfall in der vorliegenden zweiten Schilderung (Kuss- versuch;
Brustberührungsversuch). Zum ersten Mal erwähnt wird vorliegend aber ein zweiter Vorfall
im oberen Putzraum. Diesbezüglich fällt zunächst auf, dass der bereits vorstehend
thematisierte kursiv markierte Satz (aus der ersten freien Schilderung), der – bei isolierter
Betrachtung – tendenziell als Fremdkörper erscheint, sich inhaltlich mit dem vorliegend
erst- mals erwähnten zweiten Vorfall im oberen Putzraum deckt, denn – gemäss der
Schilderung dieses zweiten oberen Vorfalls – hat der Beschuldigte die Tür tat- sächlich mit
dem Schlüssel geschlossen und den Schlüssel stecken lassen. Weiter fällt bei der
erstmaligen Schilderung dieses zweiten oberen Vorfalles auf, dass es dabei zu einer



tatsächlichen Brustberührung gekommen ist und nicht nur zu einem entsprechenden
Versuch; mit Bezug auf Küssen spricht die Privat- klägerin allerdings auch hier von einem
blossen Versuch.

E. 7.1.2.3
Um eine erneute Schilderung des Vorfalls im unteren Putzraum gebeten, führt die
Privatklägerin in der Ersteinvernahme Folgendes aus (Urk. 7 Ziff. 36): Der Beschuldigte sei
ihr in den unteren Putzraum gefolgt. Er habe die Tür zuge- macht, jedoch nicht mit dem
Schlüssel abgeschlossen. Daraufhin sei es zu einem Brustberührungsversuch gekommen,
worauf sie ihm gesagt habe, dass sie das nicht wolle und einen Schritt zurückwich. Er habe
die Knöpfe seiner Jeanshose aufgemacht. Sie habe ihm gesagt, er solle damit aufhören, was
er dann auch getan habe.

E. 7.1.2.4
Bezüglich des Türzumachens sowie des Öffnens seiner Hose ergibt sich hier eine Konstanz
zur ersten Schilderung des unteren Vorfalls; allerdings er- wähnt die Privatklägerin – im
Gegensatz zur erstmaligen Schilderung des unteren Vorfalls – spontan nicht, dass der
Beschuldigte versuchte, ihr die Hose zu öffnen, um sie „unten anzulangen“; ebenfalls
erwähnt sie spontan nichts von einem weite- ren Kussversuch.

- 17 - Mit der Inkonstanz betreffend „unten anlangen“ konfrontiert, sagte die Privatkläge-
rin, dies sei „beim ersten Mal“ passiert, als er versucht habe sie zu küssen (Urk. 7 Ziff. 36).
Auf die Frage, warum sie dies vorher nicht erwähnt habe, gab sie an, dies vergessen zu
haben (Urk. 7 Ziff. 38). Aus dieser Antwort ergibt sich eine weitere Inkonstanz, denn das
vorerwähnte „unten anlangen“ ereignete sich – jedenfalls zufolge ihrer ersten freien
Schilde- rung – nicht im oberen Putzraum (also eben nicht „beim ersten Mal“), sondern im
unteren Putzraum (weshalb es ja gerade im vorliegenden Kontext zu dieser Rück- frage
seitens des Befragers kam; einerseits: Urk. 7 Ziff. 12 a.E.; andererseits: Urk. 7 Ziff. 37:
„beim ersten Mal“). Auf Nachfrage präzisierte sie diesen Vorgang wie folgt (Urk. 7 Ziff.
39): „Er wollte seine Hand bei mir in die Hose tun. Er öffnete meinen Gurt und wollte seine
Hand von oben hineintun. Ich schob seine Hand aber weg, deshalb gelang es ihm nicht
weiterzugehen.“ Sie habe ihm gesagt, er solle aufhören. Nachher habe sie ein- fach seine
Hand weggestossen, bevor er in ihre Hose fahren konnte (Urk. 7 Ziff. 41).

E. 7.1.3
Unter Berücksichtigung ihrer späteren (d.h. im Laufe dieser Ersteinvernah- me erfolgten)
Präzisierungen und Änderungen gestaltete sich der Gang der Er- eignisse gemäss der
Ersteinvernahme der Privatklägerin wie folgt: oberer Putzraum, 1. Vorfall: Kussversuch;
Brustberührungsversuch; wollte Hand in ihre Hose tun oberer Putzraum, 2. Vorfall:
Kussversuch; effektive Brustberührung; Schliessen der Türe mit Schlüssel unterer
Putzraum: Kussversuch; Brustberührungsversuch; öffnete seine Hose Zwischen den beiden
Vorfällen im oberen Putzraum lagen ca. 15 Minuten (Urk. 7 Ziff. 26). Zwischen dem letzten
Vorfall oben und dem Vorfall im unteren Putzraum verstrich ca. eine Stunde (Urk. 7 Zif.
34).
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E. 7.1.4
Die Anklage deckt sich mit den vorstehenden Ausführungen, allerdings mit folgenden zwei
Abweichungen: Beim 1. Vorfall im oberen Putzversuch geht die Anklage von einem



effektiven Kuss aus (nicht bloss von einem versuchten). In Abweichung von der späteren
Korrektur der Privatklägerin ereignete sich das versuchte Hineinlangen in die Hose der
Privatklägerin gemäss Anklage nicht beim „ersten Vorfall“ (Urk. 7 Ziff. 37), sondern beim
letzten Vorfall (im unteren Putz- raum), also zusammen mit dem (nach beiden
Darstellungen im unteren Putzraum erfolgten) Öffnen seiner Hose.

E. 7.2
Zweiteinvernahme der Privatklägerin Die Zweiteinvernahme der Privatklägerin (zugleich
auch ihre letzte Einvernahme bis anhin) erfolgte am 19. Dezember 2013, mithin also rund
10 Monate nach dem Vorfall.

E. 7.2.1
Zu Beginn der Zweiteinvernahme wurde die Privatklägerin aufgefordert, die Ereignisse
noch einmal zu schildern. Im Wesentlichen führte sie dazu Folgendes aus (Urk. 11 S. 4):
Der Beschuldigte sei zunächst mit ihr in den oberen Putzraum gekommen, da er ihr
Putzmittel habe zeigen wollen. Er habe die Tür des Putzraumes geschlossen und habe sie
anfas- sen wollen. Sie habe ihm gesagt, dass sie das nicht wolle und in der Folge wei-
tergearbeitet. Später sei sie in den Putzraum zurückgekehrt, da sie noch etwas gebraucht
habe. Er sei ihr gefolgt und habe wieder die Türe geschlossen. Dann habe er auch mit dem
Schlüssel abgeschlossen und den Schlüssel stecken las- sen. Sie habe ihm wieder gesagt,
dass sie das nicht wolle und sei dann ge- gangen. Danach habe sie im Keller im unteren
Putzraum eine Maschine für den Boden holen wollen. Er sei wieder mitgekommen und
habe gesagt, er wolle ihr zeigen, wie die Maschine funktioniere. Er habe dann die Tür
zugemacht und sie an den Brüsten berühren wollen. Er habe auch ihre Hose aufgemacht.
Sie habe gesagt, sie wolle das nicht und habe ihn abgewehrt. Er sei dann gegangen, sie habe
die Maschine genommen und ihre Arbeit ausgeführt.
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E. 7.2.2
Hier fällt zunächst auf, dass die Privatklägerin – entsprechend ihrer letzten präzisierten
Darstellung – von insgesamt drei Vorfällen spricht (zwei oben und ei- ner unten). Weiter
schildert sie hier erneut, beim zweiten oberen Vorfall habe der Beschuldigte die Tür mit
dem Schlüssel geschlossen und den Schlüssel stecken lassen (ebenso: Urk. 11 S. 6 oben).
Insbesondere in diesen Punkten besteht eine auffällige Konstanz zum früher Gesagten, die
dafür spricht, dass es tatsächlich zu dieser Türschliessung mit dem Schlüssel gekommen ist.
Eine solche Tür- schliessung ist im vorliegenden Zusammenhang (Zeigen von Putzmitteln)
zudem ein eher ungewöhnlicher Vorgang, was darauf hindeutet, dass es sich dabei letzt-
lich nur um einen Vorwand handelte. Allerdings berichtet die Privatklägerin (im Gegensatz
zu ihrer diesbezüglichen Präzisierung in der Ersteinvernahme), der Beschuldigte habe sich
im Rahmen des letzten Vorfalls – und insofern eben nicht „beim ersten Mal“ (Urk. 7 Ziff.
37) – an ihrer Hose zu schaffen gemacht. Zudem erwähnt sie – im Gegensatz zu ihren
früheren Aussagen – spontan nicht, dass der Beschuldige jemals seine eigene Hose öffnete
(siehe dazu aber sogleich). Im Zuge von (insofern neutral gestellten) Nachfragen erwähnte
die Privatklägerin dann allerdings erneut (und insofern in Übereinstimmung mit ihrer
allerersten spontanen und freien Schilderung; Urk. 7 Ziff. 12), der Beschuldigte habe sich
im unteren Putzraum an ihrer Hose bzw. ihrem Gurt zu schaffen gemacht (Urk. 11 S. 6 ganz
unten sowie S. 7 ganz oben sowie S. 7 oberhalb Mitte). Ebenfalls im Zuge einer weiteren
(und auch insofern neutral gestellten) Nachfrage, erwähnt sie weiter spontan, der



Beschuldigte habe sich im unteren Putzraum seine eigene Hose öffnen wollen (Urk. 11 S. 7
unten).

E. 7.3
Einvernahme der Privatklägerin anlässlich der Berufungsverhandlung Anlässlich der
Berufungsverhandlung vom 11. Mai 2016 wurde die Privatklägerin erneut – wie bereits
vorstehend ausgeführt – zu den Vorfällen befragt.

E. 7.3.1
In ihrer freien Schilderung der Geschehnisse beschrieb sie das Vorgefalle- ne wie folgt
(Urk. 128 S. 9): "Ich musste das Putzzeug aus dem Putzraum holen.

- 20 - Dann kam er mir nach. Und dann waren wir im Putzraum. Er hat die Türe abge-
schlossen. Er wollte mich dann anfassen. Ich habe es dann verweigert. Ich nahm das
Putzmaterial und sagte, er solle die Türe aufmachen. Dann ging ich raus." Auf Nachfrage
präzisierte sie, dass sich dies im oberen Putzraum zugetragen haben soll (Urk. 128 S. 9).
(Erst) auf weitere Nachfragen führte die Privatklägerin aus, dass auch im Keller noch etwas
gewesen sei. Diesen zweiten Vorfall schilderte sie im freien Bericht folgendermassen (Urk.
128 S. 9): "Er wollte mich auch anfas- sen. Er wollte mich berühren. Er wollte die Hosen
aufmachen". Die Frage, ob sonst noch etwas vorgefallen sei, beantwortete sie mit "nein"
(Urk. 128 S. 9). Auf weitere konkrete Frage, wie viele solcher Annäherungsversuche
stattgefunden hätten, sagte sie (Urk. 128 S. 9 f.): "Eben, diese zwei." Zum ersten Vorfall im
oberen Raum genauer befragt, führte die Privatklägerin aus, der erste Vorfall sei oben
gewesen. Der Beschuldigte habe sie an der Brust berühren wollen, wobei sie gesagt habe,
dass sie das nicht wolle, was der Be- schuldigte akzeptiert hätte. Sie wisse nicht, ob oben
sonst noch etwas passiert sei (Urk. 128 S. 10). Im weiteren Verlauf der Einvernahme, als sie
auf die früher von ihr erwähnten Küsse resp. Kussversuche angesprochen wurde, führte sie
aus, der Beschuldigte habe im oberen Raum versucht, sie zu küssen, aber er habe es nicht
gemacht, weil sie ihn weggeschoben habe (Urk. 128 S. 11). Auf genauere Befragung zum
Brustberührungsversuch gab die Privatklägerin zu Protokoll, der Beschuldigte habe
versucht, mit den Händen ihre Brüste anzufassen. Er habe es nur versucht. Er habe die
Brüste über den Kleidern anzufassen versucht. Sie ha- be ihm gesagt (Urk. 128 S. 12):
"Nein, das geht nicht, ich möchte das nicht." Wie oft er das versucht habe und ob das bei
allen Annährungsversuchen erfolgt sei, wusste die Privatklägerin nicht mehr (Urk. 128 S.
12). Der zweite Vorfall habe sich im Keller ereignet. Er habe sie nicht angefasst, aber er
habe es versucht. Er habe sie an den Geschlechtsteilen anfassen wollen, konk- ret zwischen
den Beinen. Wie, wisse sie nicht mehr genau (Urk. 128 S. 10 f.). Auf Nachfragen zum
Versuch, die Hosen aufzumachen, gab die Privatklägerin an, das sei im unteren Putzraum
gewesen. Er habe ihr die Hosen aufmachen, konkret ih-
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ihrer Hose gewesen, weil sie ihn weggeschoben habe (Urk. 128 S. 12 f.). Die Frage, ob es
einen dritten Annährungsversuch gegeben hätte, verneinte sie zunächst klar (Urk. 128 S.
11). Angesprochen auf den Widerspruch zu früheren Aussagen, in denen sie von drei
Vorfällen berichtet hatte, sagte sie (Urk. 128 S. 16): "Ich weiss es nicht mehr genau. Es ist
auch schon ein Weilchen her. Ich kann es nicht mehr genau sagen, ob es zwei oder drei
Vorfälle waren." Bei allen Vorfällen habe sie dem Beschuldigten gesagt, sie wolle das
nicht. Er ha- be es akzeptiert, sei aber schon etwas "hässig" geworden (Urk. 128 S. 13). Der
Beschuldigte habe ihr gesagt, sie dürfe niemandem davon erzählen. Er habe sich aber nicht



dazu geäussert, was passieren würde, wenn die Privatklägerin doch etwas von diesen
Annäherungsversuchen erzählen würde (Urk. 128 S. 13 f.).

E. 7.3.2
Die Einvernahme der Privatklägerin im Rahmen der Berufungsverhandlung erfolgte rund
drei Jahre nach der Tat. Nach einer solchen Zeitspanne werden eher nebensächliche
Wahrnehmungen, die den Weg aus dem Kurzzeitgedächtnis ins Langzeitgedächtnis nicht
gefunden haben, gelöscht und gehen damit "verges- sen". Je länger das fragliche Ereignis
zurückliegt, um so mehr wird vergessen (vgl. BENDER/NACK/TREUER,
Tatsachenfeststellungen vor Gericht, Glaubwürdig- keits- und Beweislehre,
Vernehmungslehre, 4. Aufl., München 2014, Rz. 120 ff.). Vor diesem Hintergrund ist
davon auszugehen, dass die Aussagen anlässlich der Berufungsverhandlung das für die
Privatklägerin – im Langzeitgedächtnis gespei- cherte – Wesentliche, mithin das
Kerngeschehen, enthalten und subjektiv Neben- sächliches kaum mehr abrufbar ist.

E. 7.4
Gesamthafte Würdigung der Aussagewidersprüche Es fällt auf, dass die Aussagen der
Privatklägerin anlässlich der Berufungsver- handlung im Vergleich zu früheren Aussagen
doch in einigen Punkten in deutlich abgeschwächter Form erfolgten (sogenannte
Alleviation). Was Ursache früherer divergierender Aussagen der Privatklägerin ist, lässt
sich nicht mehr klar eruieren.
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gung (Urk. 108 S. 1 ff.; Prot. II S. 25) – lassen sich jedenfalls nicht ausmachen. In den
jüngsten Aussagen der Privatklägerin sind keinerlei Aggravierungen fest- zustellen. Auch
ein Belastungseifer lässt sich nicht ausmachen – im Gegenteil, führt doch die Privatklägerin
durchaus für den Beschuldigten entlastende Momen- te ins Feld. Augenfällig ist
schliesslich, dass die jüngsten Aussagen ein hohes Mass an Über- einstimmung mit ihrer
ersten freien Schilderung im Rahmen der Ersteinvernahme vom 22. Februar 2013
aufweisen (dazu bereits vorstehend): In beiden Ein- vernahmen schilderte die Privatklägerin
nämlich jeweils nur zwei Vorfälle, einen im oberen und einen weiteren im unteren
Putzraum. Was die einzelnen An- näherungen durch den Beschuldigten betrifft, so
beschrieb die Privatklägerin – wiederum ähnlich wie in der Ersteinvernahme – lediglich
Brustberührungs- resp. Kussversuche sowie ein Hosenöffnungsversuch. Entgegen der
Verteidigung (vgl. Urk. 108 S. 1 ff.; Prot. II S. 23 ff.) lässt sich in den tatnächsten und
diesen jüngsten Aussagen eine doch weitgehend kongruente Schilderung der wesentlichen
Abläufe erkennen. Die jüngsten Aussagen der Pri- vatklägerin erscheinen als die auf das
Kerngeschehen reduzierte Schilderungen der Ereignisse, die mit ihren tatnächsten Aussagen
weitgehend übereinstimmen. Damit ist indes nicht gesagt, dass Abweichungen in anderen
Aussagen als eigent- liche Lügen zu taxieren sind. Jedenfalls erscheint in Analyse aller
Aussagen nur die zuletzt geschilderte Version aussagepsychologisch mit hinreichender
Sicher- heit als erstellt. Somit ist von zwei Vorfällen auszugehen: Brustberührungs- und
Kussversuche im oberen Putzraum sowie Berührungs- und Hosenöffnungsversuch im
unteren Putz- raum.
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E. 7.5



Weitere Auffälligkeiten in der Ersteinvernahme der Privatklägerin Bereits in der
Ersteinvernahme, die wie ausgeführt weitgehend mit den jüngsten Schilderungen
korrespondiert, finden sich diverse, für die Glaubhaftigkeit dieser Version sprechende
Auffälligkeiten.

E. 7.5.1
In der Ersteinvernahme erwähnte die Privatklägerin auf die Frage, wie es dazu gekommen
sei, dass sie in den Putzraum gelangte (bezüglich des 1. Vorfalls oben), unter anderem noch
Folgendes (Urk. 7 Ziff. 19 a.E.): „Ich fand es zwar komisch, dass er mitkam, zumal ich ja
die Putzmittel etc. schon kannte.“ Hierbei handelt es sich um einen spontan geäusserten sog.
eigenpsychischen Vorgang, der zudem insofern mit einer gewissen Plausibilität begründet
wird, als die Privatklägerin bereits früher am fraglichen Arbeitsort tätig gewesen war (ge-
mäss Arbeitszeugnis: vom 7. September 2009 bis zum 31. Januar 2011 in einem
80%-Pensum; Urk. 56/1), was darauf hindeutet, dass sie die Putzmittel etc. be- reits kannte.
Eine solche spontan erwähnte Schilderung eines eigenpsychischen Vorgangs spricht – im
Verbund mit weiteren Indizien – tendenziell für den Erleb- nisbezug des Geschilderten,
wobei das Geschilderte hier allerdings nur die unmit- telbare Vortatphase betrifft und nicht
das sexualbezogene Kerngeschehen selber. Immerhin deutet die plausibel begründete
Ungewöhnlichkeit dieser Begleitung in den Putzraum tendenziell darauf hin, dass es sich
beim Erklären der Putzmittel um einen Vorwand handelte. Auf die Frage, wie es für sie
gewesen sei, als er das erste Mal versucht habe sie zu küssen, antwortete sie (Urk. 7 Ziff.
29): „Ich erschrak schon.“ Auf die Anschlussfrage, wie es für sie gewesen sei, als er sie an
den Brüsten berührte, sagte sie (Urk. 7 Ziff. 30): „Beim zweiten Mal fragte ich mich,
weshalb er schon wieder in den Raum mitkommt. Ich fühlte mich nicht gut dabei.“ Diese
eigenpsy- chischen Schilderungen kommt insofern weniger Indizwirkung zu, als sie nicht
spontan erfolgten, sondern auf explizite Frage nach der psychischen Befindlich- keit.
Immerhin plausibilisiert eine weitere spontane Antwort der Privatklägerin das vorerwähnte
Moment des Erschreckens: So antwortete sie auf die Frage, was sie vom Beschuldigten für
einen Eindruck gehabt habe (Urk. 7 Ziff. 52): „Ich fand ihn
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Überdies sprach auch Vormund C._____ spontan von dieser von ihm beobachte- ten
Enttäuschung und Aufgewühltheit der Privatklägerin anlässlich ihres diesbe- züglichen
Telefonats mit ihm (Urk. 14 S. 4 unten).

E. 7.5.2
Gemäss den Aussagen der Privatklägerin kam es jedenfalls im Rahmen des
Kernsachverhaltes zu keinen grossen Gesprächen oder Diskussionen zwi- schen ihr und
dem Beschuldigten: Der Beschuldigte handelte jeweils, worauf die Privatklägerin ihm
jeweils sagte, dass sie das nicht wolle bzw. ihn abwehrte (Urk. 7 Ziff. 12, Ziff. 20 und Ziff.
36), wobei seine Handlungen nur wenige Sekun- den dauerten (Urk. 7 Ziff. 22).
Demzufolge kam der Beschuldigte ihrer mündlichen Aufforderung jeweils sogleich nach
und bedrängte sie auch sonst nicht weiter. Die Privatklägerin präzisierte hierzu, der
Beschuldigte habe ihr insbesondere nie den Weg versperrt (Urk. 7 Ziff. 45). Als er sich die
Knöpfe an seiner Hose geöffnet ha- be, habe sie ihm gesagt, er solle sie wieder zumachen,
was er dann auch getan habe. Weiter berichtete sie von einer weiteren Gesprächsinteraktion
auf dem Weg in den unteren Putzraum: Als er ihr dorthin folgte, habe sie ihn gefragt, wieso
er überhaupt mitkomme. Daraufhin habe er geantwortet, dass sie vielleicht nicht ge- nau



wisse, wo was sei (Urk. 7 Ziff. 31). Von den vorgenannten Gesprächsinterak- tionen
abgesehen berichtet die Privatklägerin von keinen weiteren tatspezifischen Gesprächen mit
dem Beschuldigten (ebenso auf explizite Nachfragen: Urk. 7 Ziff. 21 und Ziff. 31). Die
erwähnten Gesprächs- und Handlungsinteraktionen fügen sich mit einer ge- wissen
Stimmigkeit in das Gesamtgeschehen ein und sprechen insofern für einen Erlebnisbezug.

E. 7.5.3
Weiter fällt auf, dass die Privatklägerin den Beschuldigten sehr zurückhal- tend belastet:
Seine Handlungen hätten nur wenige Sekunden gedauert (Urk. 7 Ziff. 22); es habe sich im
Wesentlichen nur um Versuche gehandelt; er sei ihrer Aufforderung jeweils sofort
nachgekommen (u.a. Urk. 7 Ziff. 12); er habe ihr den Weg nicht versperrt; sie habe ihn
früher immer nett gefunden (Urk. 7 Ziff. 52). Bei der zweiten freien Schilderung des ersten
Vorfalls im oberen Putzraums sagt die Privatklägerin zunächst, er sei hinter ihr in den
Putzraum hineingekommen und
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nicht mehr sicher, ob die Türe nicht sogar von alleine schliesse (Urk. 7 Ziff. 20 i.i.). All dies
deutet darauf hin, dass von einem für Falschanschuldigungen typischen Belastungseifer
vorliegend nicht die Rede sein kann.

E. 7.5.4
Schliesslich fallen bei dieser Einvernahme zahlreiche Erinnerungslücken auf (Urk. 11 S. 5
Mitte, S. 6 oben, S. 6 unten [2x], S. 7 Mitte, S. 7 unterhalb Mitte, S. 8 oben); diese sind
allerdings so beschaffen, dass sie sich gedächtnispsycho- logisch allein schon aufgrund der
seit dem Vorfall verstrichenen 10 Monate erklä- ren lassen (ganz abgesehen von den
intellektuellen Defiziten der Privatklägerin, welche namentlich auch die Gedächtnisleistung
betreffen: Urk. 25 S. 1 und 3).

E. 7.5.5
Im Rahmen der Zweiteinvernahme wurden der Privatklägerin im Anschluss an ihre freie
Schilderung noch zahlreiche Fragen gestellt. Eine Frage, welche sich auf den ersten Vorfall
bezog, lautete (Urk. 11 S. 5 oben): „Hat er noch etwas an- deres gemacht oder machen
wollen?“ Darauf antwortete sie zunächst, wie sie dies bis dahin stets ausgesagt hatte: „Er
wollte mich noch küssen.“ Auf die An- schlussfrage, ob ihm das gelungen sei, antwortete
die Privatklägerin: „Ja, weil er so nah gestanden hat. Er hat mich auf den Mund geküsst.“
Dies sei einmal vorge- kommen und er habe sie dabei gehalten (Urk. 11 S. 5 Mitte).
Nachdem die Privatklägerin bis zur vorerwähnten Frage durchwegs und mit aller
Deutlichkeit von versuchten Küssen gesprochen hatte (Urk. 7 Ziff. 12, 20, 24 und 37), die
Zweiteinvernahme rund 11 Monate nach dem Vorfall stattfand und die anderslautenden
Antworten nicht spontan erfolgten, sondern im Rahmen von prä- zisen Zusatzfragen, denen
naturgemäss ein gewisse suggestive Wirkung inne- wohnt und die Privatklägerin nach
Einschätzung ihres Vormunds „leicht be- einflussbar“ ist (Urk. 14 S. 4 unterhalb Mitte), ist
zu Gunsten des Beschuldigten davon auszugehen, dass es sich – wie bereits vorstehend
erwähnt – nur um ei- nen Kussversuch handelte.
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E. 7.5.6
Bereits im Rahmen ihrer ersten freien Schilderung anlässlich der Erstein- vernahme
erwähnte die Privatklägerin spontan, der Beschuldigte habe ihr beim Hinausgehen aus dem



unteren Putzraum noch gesagt, sie dürfe es niemandem sagen (Urk. 7 Ziff. 12). Alsdann
verknüpft sie diese Aufforderung mehrfach mit weiteren Erzählelementen, was auf einen
Erlebnisbezug hindeutet: Sie habe es in der Tat bis am anderen Morgen für sich behalten,
dann aber ihren Vormund kon- taktiert. Auf die Frage, ob anlässlich des unteren Vorfalls
etwas gesprochen wor- den sei, antwortete die Privatklägerin in der gleichen Einvernahme
an späterer Stelle spontan (Urk. 7 Ziff. 21; siehe auch: Urk. 7 Ziff. 43 und 44): „Nein, erst
im Nachhinein sagte er, ich dürfe es niemandem erzählen. Währenddem sagte er aber
nichts.“

E. 8
Aussagen des Beschuldigten

E. 8.1
Zum Verhältnis des Beschuldigten zur Privatklägerin Es steht fest, dass der Beschuldigte
die Privatklägerin bereits von ihren früheren Arbeitseinsätzen her kannte und mit ihr keinen
privaten Kontakt hatte (Beschul- digter: Urk. 8 Ziff. 11, 12 und 13; Privatklägerin: u.a. Urk.
7 Ziff. 14). Die Privatklägerin hatte ausgesagt, bis zum Vorfall mit dem Beschuldigten
keiner- lei Probleme gehabt zu haben; sie habe ihn bis dahin immer nett gefunden (Urk. 7
Ziff. 52). Auf allfällige „Andeutungen“ hin angesprochen, sagte sie Folgendes aus (Urk. 7
Ziff. 51): „Er sagte mir einfach schon mal, dass ich gut aussehe und eine gute Figur habe.
Aber sonst eigentlich nichts nicht.“ Auf die Frage, ob es zutreffe, dass er der Privatklägerin
schon vor dem Vorfall ge- sagt habe, sie sehe gut aus, antwortete der Beschuldigte
anlässlich der Zweitein- vernahme (Urk. 9 S. 3 oberhalb Mitte; siehe auch Urk. 53 S. 7
oben): „Nein. Es kommt vor, dass wir nach der Arbeit noch Sachen zu besprechen haben, so
ist es auch an diesem Tag gewesen. Ich habe ihr aber nie gesagt, sie sehe gut aus.“ Selbst
wenn der Beschuldigte eine solche Äusserung gegenüber der Privat- klägerin gemacht
hätte, kann ihm seine diesbezügliche spätere Bestreitung nicht als Lügenindiz angelastet
werden, denn auch unschuldige Beschuldigte tendieren
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fürchten, das Gericht könne daraus auf ihre Schuld schliessen. Bereits in seiner
Ersteinvernahme antwortete der Beschuldigte spontan auf die neutral formulierte Frage, wie
er die Privatklägerin beschreiben würde, unter an- derem (Urk. 7 Ziff. 15: “Sie hat auch das
Gefühl gehabt, dass sie die einzig ‘Schönste’ sei.” Diese Aussage deutet implizit darauf hin,
dass der Beschuldigte die Privatklägerin zumindest als gutaussehend betrachtete.
Gleichzeitig erscheint sonderbar, dass er ausführt, sie glaube, sie sei die einzig Schönste,
denn dadurch wird eine gewisse Arroganz der Privatklägerin angedeutet. Es fragt sich
daher, wie der Beschuldigte dazu kommt, der Privatklägerin gewissermassen vorzuwer- fen,
sie sei die einzig ‚Schönste’ bzw. aus welchen Umständen er diesen Schluss zieht.
Immerhin entspricht es einer verbreiteten Verhaltensweise, dass um Frauen werbende
Männer diese als arrogant bezeichnen, wenn sie von ihnen abgewie- sen werden. In diesem
Zusammenhang ist zudem folgende Einvernahmesequenz von Interesse: Vor der Vorinstanz
wurde der Beschuldigte gefragt, wie die Privat- klägerin dazu komme, solche Vorwürfe
gegen ihn zu erheben (Urk. 53 S. 5 un- ten). Darauf antwortete er: „Das weiss ich nicht. Ich
weiss nicht, was sie für inner- liche Probleme hat. Vielleicht gefalle ich ihr nicht
[Hervorhebung hinzugefügt].“ Auch wenn der Beschuldigte den vorstehend kursiv
markierten Satz in der Folge dahingehend relativiert, als er lediglich gemeint habe, sie habe
etwas gegen ihn, deutet die spontane erste Reaktion – im Verbund mit dem vorerwähnten



Zitat be- treffend „einzig Schönste“ – auf eine seitens der Privatklägerin erfolgte
Abweisung hin. Ganz zu Beginn der Ersteinvernahme antwortete der Beschuldigte auf die
Frage nach seinem Verhältnis zur Privatklägerin, er habe mit ihr ein „kollegiales Verhält-
nis“. In der Folge erklärte er die Anschuldigungen der Privatklägerin unter Verweis auf
deren angebliche negative Eigenschaften und Verhaltensweisen: frühere Probleme am
Arbeitsplatz (Urk. 8 Ziff. 7 und 15), Probleme mit anderen Mitarbei- tern (Urk. 8 Ziff. 12
a.E.), fremdenfeindliche Einstellung (Urk. 8 Ziff. 34), Arbeits- scheu (Urk. 8 Ziff. 34 und
29). Zudem behauptet der Beschuldigte, die Privatklä- gerin trinke übermässig Alkohol
(Urk. 8 Ziff. 19). Allein aus diesen Gegenbeschul-
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auch zu Unrecht Beschuldigte pflegen mit Blick auf Vorwürfe der vorliegen- den Art
Gegenbeschuldigungen zu erheben und die beschuldigende Person in ein schlechtes Licht
zu rücken. Wie bereits erwähnt, macht die Erklärung, wonach die Privatklägerin die Ge-
schichte erfunden habe, um nicht mehr arbeiten zu müssen, insofern keinen Sinn als
C._____ darauf hinwies, die Privatklägerin habe explizit nur um Versetzung gebeten (Urk.
14 S. 3 unterhalb Mitte; Urk. 22 = E-Mail von C._____ an E._____ vom 22. Januar 2013).
Es bestehen sodann keine Anhaltspunkte für einen über- mässigen Alkoholkonsum der
Privatklägerin, wobei ein solcher die Anschuldigun- gen ohnehin nicht zu erklären
vermöchte. Ähnlich verhält es sich mit ihrer angeb- lichen fremdenfeindlichen Einstellung
(Urk. 8 Ziff. 34); zudem hatte der Beschul- digte explizit ausgesagt, die fremdenfeindlichen
Ausdrücke der Privatklägerin würden sich nicht gegen seine Volksgruppe der Tamilen
richten, sondern gegen Türken und Jugoslawen (Urk. 8 Ziff. 11). Es ergeben sich weiter
auch keine Anhaltspunkte dafür, dass die Privatklägerin mit dem Beschuldigten vor dem
Vorfall irgendein wirklich ernsthaftes Problem ge- habt hätte (auch die Schilderung gemäss
Urk. 53 S. 6 oben stellt insofern keine Ausnahme dar). Auch was den Tag des Vorfalls
selbst anbelangt, stellte der Be- schuldigte ein zwischenmenschliches Problem in Abrede
(Urk. 8 Ziff. 35). Auch bei den Problemen mit Mitarbeitern handelte sich um gewöhnliche
Streitereien (so auch am Tag des Vorfalls selbst: Urk. 8 Ziff. 8) und nicht um Vorfälle der
vor- liegend streitigen Art.

E. 8.2
Angeblicher früherer Vorfall mit dem Beschuldigten Gemäss den unternehmensinternen
Akten sei es bereits früher einmal zu einem sexuellen Übergriff seitens des Beschuldigten
gegenüber einem behinderten Rei- nigungsmitarbeiter gekommen. Dabei soll er diesem an
den Po gefasst haben. Der Beschuldigte bestreitet dies und macht im Wesentlichen geltend,
es habe sich damals um eine unabsichtliche Berührung gehandelt (Urk. 19 und 20; Urk. 9

- 29 - S. 4 unterhalb Mitte). Diesem Vorfall kommt im Hinblick auf den Wahrheitsgehalt
der vorliegenden Anschuldigungen kein Beweiswert zu.

E. 8.3
Äusserungen zur Sache Der Beschuldigte bestreitet sämtliche sexuellen Handlungen und
gibt im Wesent- lichen an, er sei am fraglichen Tag einmal mit der Privatklägerin im oberen
Putz- raum und einmal im unteren Putzraum gewesen, weil er ihr habe Sachen zeigen
müssen. Er bestreitet insbesondere noch ein zweites Mal im oberen Putzraum gewesen zu
sein (Urk. 53 S. 4 unterhalb Mitte). Die erstmaligen Äusserungen des Beschuldigten zur
Sache sind insofern mit ei- ner gewissen Zurückhaltung zu würdigen, als er, wie erwähnt,
vorgängig bereits unternehmensintern mit den Vorwürfen der Privatklägerin konfrontiert



wurde, was in einer – allerdings, wie gezeigt, nicht verwertbaren – Aktennotiz im Wesent-
lichen festgehalten wurde. Mit dem Vorwurf der Ausnützung der Notlage erstmals (von den
Strafverfolgungs- behörden) konfrontiert, antwortete der Beschuldigte im Wesentlichen, er
sei un- schuldig, er habe nichts getan. Die Privatklägerin habe früher schon zwei Mal bei
der Firma gearbeitet; sie sei damals jedoch weggeschickt worden, weil sie nicht korrekt
gearbeitet habe (Urk. 8 Ziff. 7). Auf die Nachfrage, was sonst noch ge- schehen sei,
antwortete er (Urk. 8 Ziff. 8): „Sonst nichts besonderes. Es gibt einen Raum, in welchem
sich Waschlappen befinden. Die Türe des Raumes war offen. [...].“ Aus dieser Erstaussage
kann, wie eingangs erwähnt, nicht allzu viel abgelei- tet werden, da unklar ist, wie konkret
der Beschuldigte im Rahmen der unterneh- mensinternen Vorbefragung bereits über die
Vorwürfe seitens der Privatklägerin informiert wurde. Immerhin bestritt der Beschuldigte,
dass die Tür geschlossen gewesen sei; weiter verwies er darauf, dass sich noch weitere
Personen dort be- funden hätten und es einen Streit zwischen der Privatklägerin und einer
anderen Mitarbeiterin gegeben habe (Urk. 8 Ziff. 8). Dieser Streit ist unbestritten, aber vor-
liegend nicht weiter relevant. Zudem konnten keine weiteren Personen eruiert werden,
welche sachdienliche Angaben machen konnten.
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E. 8.4
Angaben des Beschuldigten zu den näheren Umständen im Zusammen- hang mit dem
Aufsuchen der beiden Putzräume

E. 8.4.1
Vorfall im oberen Putzraum Im Rahmen der Ersteinvernahme gab der Beschuldigte an, er
habe sich mit der Privatklägerin in den (oberen) Putzraum begeben, um ihr zu zeigen,
welche Putz- lappen sie nehmen soll (rot sei für WC, gelb für Waschbecken; Urk. 8 Ziff. 25
und 26). Diesbezüglich machte die Privatklägerin, wie erwähnt, geltend, sie habe es
komisch gefunden, dass der Beschuldigte sie begleitet habe, da sie ja die Putz- mittel etc.
schon gekannt habe. Mit Blick auf die Tatsache, dass die Privatklägerin bereits zwei Mal
am besagten Ort gearbeitet hat, kommt diesem Argument in der Tat eine gewisse
Plausibilität zu. Vor der Vorinstanz äusserte sich der Beschul- digte diesbezüglich wie folgt
(Urk. 53 S. 4 ganz unten): „Es gibt unterschiedliche Putzlappen für Lavabo,Toilette,
Chromstahl etc. Das wusste sie nicht genau. Das müssen wir immer zeigen.“ Hier zeigt sich
ein gewisser Widerspruch oder zumin- dest eine seltsam doppelte Erklärung: Entweder
instruierte der Beschuldigte die Privatklägerin, weil sie es nicht (mehr) wusste oder aber er
instruierte sie, weil er dies immer instruieren muss. Dass er aber etwas auch dann
instruieren muss, wenn die betroffene Person die entsprechenden Kenntnisse (insbesondere
im Zuge früherer Tätigkeit am gleichen Ort) bereits hat, erscheint im vorliegenden Kontext
seltsam.

E. 8.4.2
Geschehen im unteren Putzraum

E. 8.4.2.1
Darstellung gemäss Ersteinvernahme Zum Vorfall im unteren Putzraum äusserte sich der
Beschuldigte in der Erstein- vernahme wie folgt (Urk. 8 Ziff. 30): „B._____ ging dorthin,
um die Putzmaschine zu holen. Den Schlüssel des Raumes hatte ich und ich musste sie
anleiten, wie die Maschine zu bedienen sei. Dies dauerte ca. 1-2 Minuten. Danach kam ich



wieder hoch. Als ich wieder zurückgekommen bin, wurde ich von einem anderen Mädchen
gesehen. Sie heisst L._____. Das ist alles.“ Daraus erhellt, dass sich der Beschuldigte
(zumal er ja – gemäss eigener Darstellung – den Schlüssel hat-

- 31 - te) zusammen mit der Privatklägerin in den unteren Putzraum begeben hat, ihr in ca.
1-2 Minuten zeigte, wie die Maschine zu bedienen sei und danach mit ihr wie- der ins
Erdgeschoss zurückkehrte. Auch hier erweist sich es sich nicht als besonders plausibel, dass
der Beschuldig- te der Privatklägerin die Bedienung der Putzmaschine zeigen musste,
nachdem diese ja bereits früher am erwähnten Ort gearbeitet hatte (gemäss Arbeitszeugnis:
vom 7. September 2009 bis zum 31. Januar 2011 in einem 80%-Pensum; Urk. 56/1).

E. 8.4.2.2
Darstellung gemäss Zweiteinvernahme Im Rahmen der rund vier Monate später erfolgten
Zweiteinvernahme äusserte sich der Beschuldigte zu den gleichen Umständen, d.h. zum
Aufsuchen des unte- ren Putzraumes, wie folgt (Urk. 9 S. 5): Die Gruppenleiterin habe der
Privat- klägerin den Auftrag erteilt, den Boden des Speisesaals zu putzen. Er sei nicht
zusammen mit der Privatklägerin in das Untergeschoss gegangen. Sie habe sich allein
dorthin begeben, um die Putzmaschine holen zu gehen. Er sei bloss hin- untergegangen,
nachdem die Privatklägerin nach 5 Minuten nicht wieder hoch- gekommen sei. Er habe von
sich aus entschieden, nachschauen zu gehen und sich zu diesem Zweck bei der
Gruppenleiterin „abgemeldet“. Er habe auch bei den anderen Mitarbeitern nachschauen
müssen. Die vorgenannte Darstellung der näheren Umstände des Aufsuchens des unteren
Putzraumes unterscheidet sich diametral von der Erstaussage: Die Privatklägerin ging allein
hinunter und kam nicht zurück; der Beschuldigte meldete sich bei der Gruppenleiterin ab
und ging nachschauen. Das Erklären der Maschine wurde vom Beschuldigten
demgegenüber nicht erwähnt; ebenso wenig ist die Rede vom Schlüssel zum unteren
Putzraum (der gemäss Erstaussage im Besitz des Be- schuldigten war und – jedenfalls im
Lichte der Erstaussage – zum Aufschliessen nötig war). Dass der Beschuldigte ein und
denselben Vorgang innert nur rund vier Monaten derart diametral verschieden schildert,
weckt erhebliche Zweifel am Wahrheitsge-

- 32 - halt seiner diesbezüglichen Aussagen und deutet daraufhin, dass der eigentliche
Zweck des Aufsuchens des unteren Putzraumes ein anderer war. Bei der erwähnten
Gruppenleiterin handelte es sich um M._____. Diese wurde kurz nach der vorerwähnten
Zweiteinvernahme des Beschuldigten erst-mals ein- vernommen. Anlässlich ihrer
Ersteinvernahme sagte sie aus, es sei nicht üblich sich jeweils beim anderen abzumelden.
Sie könne sich auch nicht daran, erin- nern, dass die Privatklägerin damals vermisst worden
sei, so dass man im Unter- geschoss habe nachschauen müssen (Urk. 10 Ziff. 13 und 14).
Ohnehin erscheint das vorerwähnte Abmelden im vorliegenden Zusammenhang eher
ungewöhnlich. Als M._____ im Rahmen ihrer rund ein halbes Jahr später stattfindenden
Zweit- einvernahme erneut auf dieses Abmelden angesprochen wurde, relativierte sie ih- re
Aussage über die Ungewöhnlichkeit dieses Abmeldens ein wenig, führt aber schliesslich
doch aus, sie hätte sich sicher nicht abgemeldet, wenn sie die Privat- klägerin im Keller
hätte suchen müssen (Urk. 12 S. 6 ganz unten sowie S. 7 ganz oben).

E. 8.5
Aussagen anlässlich der Berufungsverhandlung vom 5. November 2015 Der Beschuldigte
gab an, bei seinen bisherigen Aussagen zu bleiben (Urk. 106 S. 5). Aussagen zu den
konkreten Vorfällen machte er anlässlich der Berufungs- verhandlung keine. Einzig



erwähnenswert ist, dass der Beschuldigte zu Protokoll gab, er entscheide jeweils nicht über
allfällige Weiterbeschäftigungen von Mit- arbeitern, er könne aber seine Meinung dazu
äussern (vgl. Urk. 106 S. 9 und 13).

E. 9
Dem Beschuldigten wird für das erstinstanzliche Gerichtsverfahren eine re- duzierte
Prozessentschädigung für anwaltliche Verteidigung von Fr. 3'835.– aus der Gerichtskasse
ausgerichtet.

E. 10
Die zweitinstanzliche Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf: Fr. 4'000.– ; die weiteren Kosten
betragen: Fr. 6'700.– amtliche Verteidigung Fr. 2'500.– unentgeltliche Vertretung der
Privatklägerschaft

E. 11
Die Kosten des Berufungsverfahrens, mit Ausnahme der Kosten der amtlichen
Verteidigung und der unentgeltlichen Vertretung der Privatklägerschaft, werden dem
Beschuldigten im Umfang von 1/6 auferlegt und im Umfang von 5/6 auf die Gerichtskasse
genommen. Die Kosten der amtlichen Verteidigung und der unentgeltlichen Vertretung der
Privatkläger- schaft werden im Umfang von 1/6 einstweilen und im Umfang von 5/6 def-
initiv auf die Gerichtskasse genommen. Die Rückzahlungspflicht des Beschuldigten bleibt
im Umfang von 1/6 vorbehalten.

E. 12
Schriftliche Mitteilung im Dispositiv an

- 42 - − die amtliche Verteidigung im Doppel für sich und zuhanden des Beschuldigten −
die Staatsanwaltschaft Zürich-Limmat − die Vertreterin der Privatklägerin im Doppel für
sich und zuhanden der Privatklägerin − Berufsbeistand C._____, Stadt H._____, ...
[Adresse] sowie in vollständiger Ausfertigung an − die amtliche Verteidigung im Doppel
für sich und zuhanden des Beschuldigten − die Staatsanwaltschaft Zürich-Limmat − die
Vertreterin der Privatklägerin im Doppel für sich und zuhanden der Privatklägerin −
Berufsbeistand C._____, Stadt H._____, ... [Adresse] und nach unbenütztem Ablauf der
Rechtsmittelfrist bzw. Erledigung allfälliger Rechtsmittel an − die Vorinstanz − die
Koordinationsstelle VOSTRA zur Entfernung der Daten gemäss Art. 12 Abs. 1 lit. d
VOSTRA mittels Kopie von Urk. 70 − die Kantonspolizei Zürich, KIA-ZA, mit separatem
Schreiben (§ 54a Abs. 1 PolG) betr. Geschäfts-Nr. 56891668 − die KOST Zürich mit dem
Formular "Löschung des DNA-Profils und Vernichtung des ED-Materials"

E. 13
Gegen diesen Entscheid kann bundesrechtliche Beschwerde in Straf- sachen erhoben
werden. Die Beschwerde ist innert 30 Tagen, von der Zustellung der vollständigen,
begründeten Ausfertigung an gerechnet, bei der Strafrechtlichen Abteilung des
Bundesgerichtes (1000 Lausanne 14) in der in Art. 42 des Bundes- gerichtsgesetzes
vorgeschriebenen Weise schriftlich einzureichen. Die Beschwerdelegitimation und die
weiteren Beschwerdevoraussetzungen richten sich nach den massgeblichen Bestimmungen
des Bundesgerichts- gesetzes.

- 43 - Obergericht des Kantons Zürich I. Strafkammer Zürich, 11. Mai 2016 Der Präsident:
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